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Fernsehen DRS

Die Fernsehfrau Christine Schärer vermisst bei der Fernsehdi-

rektion den klaren Willen, Frauen auf Führungsaufgaben vor-

zubereiten. Andererseits gibt sie zu, dass Frauen oft nicht bereit

sind, die für eine Karriere notwendigen Opfer zu bringen, total

verfügbar zu sein und ihre Lebensqualität einzuschränken.

"Frauen verzichten lieber auf eine solche Position und die da-

mit verbundene Macht, sei es, weil sie ihre Betreuungspflichten

gegenüber ihren Kindern nicht total delegieren wollen oder

weil sie grundsätzlich nicht bereit sind, alle privaten Interessen

der beruflichen Position hintanzustellen."

Konkret waren Ende 2001 von den 114 Kaderstellen 85 mit Män-

nern und 29 mit Frauen besetzt. Bei den freien Mitarbeitenden

zählte man 116 Frauen und 88 Männer; Mitarbeitende, die dem

Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind: 387 Frauen und 382 Männer.

Frauenförderung in den Medienberufen hat für die Gesellschaft

ein besonderes Gewicht, weil Medienleute mit ihrer Arbeit Rol-

lenklischees aufbrechen und der Erfahrungswelt der Frauen

eine Stimme geben - oder eben nicht. 6gue//e; lini 1/20039
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Im ersten Jahr wurden 105 Gesuche eingereicht, im Jahr 2002

waren es noch 40. Befriedigt spricht das Büro von den forma-

14



EIDG. BÜRO FÜR

DIE GLEICHSTEL-

LUNG VON MANN

UND FRAU

• BEWILLIGTE

GESUCHE 2002

• FINANZHILFEN NACH

DEM GLEICHSTEL-

LUNGSGESETZ.

• CHANCENGLEICHHEIT

IM ERWERBSLEBEN.

SCHWARZTORSTR. 51

3003 BERN

TEL. 031 322 68 43

len und qualitativen Anforderungen an die Gesuchseingabe,

"was die Selbst- und Vorselektion verstärkt". Weniger positiv

ausgedrückt: Zahlreiche Enttäuschte probieren es schon gar

nicht mehr, in Bern Hilfe zu bekommen, obschon inzwischen

die Mittel massiv aufgestockt wurden. 1996 standen 1,6 Mio., im

Jahr 2002 4.1 Mio. Franken zur Verfügung.

Wer profitiert?
"Eingabeberechtigt sind private und öffentliche Trägerschaf-

ten." Für eine Finanzhilfe in Frage kommen einzelne Projekte

oder Beratungsstellen. Im ersten Jahr lehnte das Büro 64% der

Gesuche ab, im Jahr 2002 waren es immerhin noch 43%. "Die

beschränkten Mittel zwingen das EBG, das Qualitätskriterium

"Innovation" in einem sehr engen Sinne auszulegen. Es kann

nur die Entwicklung, Erprobung und Evaluation neuer Ange-

bote unterstützt werden."

Positive Erfahrungen
"In der Praxis haben sich die Finanzhilfen als ein Instrument er-

wiesen, das unterschiedliche Kreise zur Förderung der Chancen-

gleichheit motiviert. Oeffentliche und private Institutionen und

Organisationen haben auf den Anreiz reagiert und ihr Fachwissen

produktiv eingebracht." Das EBG gab sich Leitlinien und nach

seinen eigenen Kriterien darf es mit dem Erreichten zufrieden

sein. Diese scheinen indessen staatsnahe Projekte zu bevorzugen.

Gesuche 2002

Private haben nur minimale Chancen, in den Genuss einer Sub-

vention zu kommen, wie der Jahresbericht 2002 erneut belegt.

Immerhin: Der Verein Tagesschulen Schweiz erhielt beinahe

lOO'OOO Franken, das Väterprojekt "Hallo Pa!" 50'000 Franken.

Gewerkschaften dagegen haben bereits bessere Karten (Ge-

werkschaft Bau und Industrie, Schweizer Syndikat Medien-

schaffender, Zürcher Verband des Personals öffentlicher Dien-

ste, FTMA und Unia).

Eine grundsätzliche Frage drängt sich nach jeder Lektüre des

Jahresberichtes erneut auf: Ist es sinnvoll, dass sich der Bund

quasi selber fördert und über das EGB andere Bundesämter



oder Direktionen unterstützt, die Bundesgelder quasi von ei-

nem Berner Topf in den anderen umziehen? Das Generalsekre-

tariat des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements sowie das Ge-

neralsekretariat VBS erhielten zusammen 125'900 Franken für

ihr Projekt "Zwei tun das Gleiche! Schulungsbausteine für Gen-

der-Ausbildung". Dabei ging es um die Entwicklung von Bau-

steinen für die inner- und überbetriebliche Personalschulung,

die eine geschlechtergerechte Beurteilung von Verhaltensweise,

Fähigkeiten und Leistungen ermöglichen. In 10-12 Videos wer-

den alltägliche Situationen und Fragestellungen thematisiert.

Gewiss eine wertvolle Sache, doch weshalb nicht auf Kosten

des Personalbüros?

Auch das Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn

(40'500 Franken) holte sich eine Gleichstellungssubvention für

sein Projekt "Berufe haben kein Geschlecht". Selbstverständlich

ist es verdienstvoll, wenn Mädchen für andere als die typischen

Frauenberufe motiviert werden, doch ist dies wirklich derart "in-

novativ", dass es der Kanton nicht selbst finanzieren müsste?

Kantonale Verantwortung
"Die Weiterführung bis zur Verankerung in der Praxis bleibt

zum grössten Teil Aufgabe der Projektträgerschaften. Dieser

Anspruch übersteigt oft deren organisatorische, personelle und

finanzielle Ressourcen. Hinzu kommt, dass Gemeinden und

Kantone angesichts der angespannten finanziellen Lage grosse

Zurückhaltung bei der Uebernahme neuer Aufgaben üben."

(Bericht "Chancengleichheit" S. 19) Diese Formulierung tönt

unschuldig, das Solothurner Erziehungsdepartement ist mit sei-

ner Politik nämlich keineswegs allein. Die Thurgauer Frauen-

zentrale betreibt in Weinfelden eine "Infostelle Frau + Arbeit",

die einen Bundesbeitrag von 15ö5'000 erhält (mehrjährige Unter-

Stützung seit 1998). Eine "Anschubfinanzierung" aus Bern war

gewiss gerechtfertigt, wo aber bleiben inzwischen die Thurgauer

Verantwortlichen? "Ein weites Feld..." hätte der alte Fontane ge-

meint. Vielleicht wissen staatliche Stellen ganz einfach besser als

Private, wie man "innovativ" daherkommt und holen sich in

Bern, was sie eigentlich an Ort und Stelle berappen müssten.
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